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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Grundrechte

Die Rechtsprechung war weiterhin mit der Suche nach einer einheitlichen Auslegung
des Antirassimusgesetzes befasst. In Genf wurde die erstinstanzliche Verurteilung
eines Buchhändlers bestätigt, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch des
französischen Philosophen Roger Garaudy verkauft hatte. Da der Buchhändler nicht aus
antisemitischen Gründen gehandelt habe, reduzierte das Gericht die Busse. In einem
analogen Fall hatte demgegenüber das Waadtländer Kantonsgericht einen
erstinstanzlich verurteilten Buchhändler mit der Begründung freigesprochen, dass nur
der Autor und der Herausgeber derartiger Publikationen bestraft werden können. Das
Bezirksgericht Baden (AG) sprach gegen zwei notorische Holocaust-Leugner, den Basler
Publizisten Jürgen Graf und dessen Verleger, den im Aargau lebenden Deutschen
Gerhard Förster, exemplarisch hohe Strafen aus. Sie wurden zu einem unbedingten
Freiheitsentzug von 15 resp. 12 Monaten verurteilt. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Der Nationalrat hiess eine Motion des Ständerates aus dem Vorjahr gut, welche klare
Regeln für die Aufteilung von staatlich beschlagnahmten deliktisch erworbener Gelder
auf die an einer Untersuchung beteiligten Behörden verlangt. Eine Motion Heim (cvp,
SO), welche forderte, dass derartige Gelder, wenn sie aus Drogendelikten stammen,
vom Bund gleich wie bereits von einigen Kantonen (FR, GE, VD) für die
Drogenprävention und -bekämpfung verwendet werden, wurde in Postulatsform
überwiesen. Die Forderung Heims war auch von der Interessengemeinschaft private
Drogenhilfe (IGPD) vorgebracht worden. In der Wintersession gab der Nationalrat auch
noch einer parlamentarischen Initiative Gross (sp, TG) mit entsprechendem Inhalt
Folge. 3

MOTION
DATUM: 15.03.1999
HANS HIRTER

Polizei

Immer wieder berichtete die Presse im Jahr 2016 von der vermehrten Gewalt gegen
Polizistinnen und Polizisten und der zunehmenden Brutalität der Angriffe. Waren im
Jahr 2000 noch knapp 800 Anzeigen wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte eingegangen, verzeichnete die Kriminalstatistik 2015 deren 2800 – mehr als
dreimal so viele wie zu Beginn des Jahrtausends. Der Verband Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB) sowie verschiedene Kantons- und Stadtpolizeien monierten
abnehmenden Respekt und zunehmende Rücksichtslosigkeit gegenüber den Beamten.
Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren stark verschlimmert, konstatierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann gegenüber dem Tages-Anzeiger, und dennoch
stosse man bei der Politik auf «taube Ohren». Zusammen mit dem Tessiner Verein
«Amici delle Forze di Polizia Svizzere» und dem Verband der Tessiner
Kommunalpolizeien lancierte der VSPB deshalb eine Online-Petition mit der Forderung
nach schärferen Strafen bei Gewalt gegen die Polizei. Damit wollte er den Druck auf
die Politik erhöhen, denn durch deren bisherige Untätigkeit – eine Petition des VSPB
aus dem Jahr 2010 sowie mehrere Standesinitiativen (VD: Kt.Iv. 11.312; GE: Kt.Iv. 12.306;
TI: Kt.Iv. 14.301) waren im Parlament noch pendent – fühlten sich die Polizeibeamten
nicht mehr ernst genommen, so Hofmann. Besonders betroffen seien die
Ordnungskräfte in den Städten, wo sie – vor allem in Zürich und Bern – immer wieder

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.12.2016
KARIN FRICK
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ins Visier der linksextremen Szene gelangten oder im Rahmen von emotionsgeladenen
Sportveranstaltungen mit Hooligans zu tun hätten. Doch auch einzelne, «schlecht
gelaunte Mitmenschen» würden etwa im Rahmen von Personenkontrollen vermehrt
ausfällig oder sogar gewalttätig, schilderte das St. Galler Tagblatt. Die Präsidentin des
VSPB, Johanna Bundi Ryser, bezeichnete die Situation in derselben Zeitung als
«alarmierend». Eine Gesetzesverschärfung allein löse das Problem zwar nicht, aber die
jetzige Strafpraxis sei «inakzeptabel»; Gewalt dürfe für Polizistinnen und Polizisten kein
Berufsrisiko sein. Von einem höheren Strafmass erhoffte sie sich vor allem eine
abschreckende Wirkung.
Politische Unterstützung erhielt das Anliegen schliesslich von den beiden Nationalräten
Bernhard Guhl (bdp, AG) und Marco Romano (cvp, TI) sowie Nationalrätin Sylvia
Flückiger-Bäni (svp, AG). Während die Aargauer SVP-Vertreterin eine entsprechende
Motion einreichte, setzten Romano und Guhl auf parlamentarische Initiativen. Guhl
versprach zudem als Präsident der parlamentarischen Gruppe für Polizei- und
Sicherheitsfragen, die Parlamentsangehörigen für das Thema sensibilisieren zu wollen.
Auch in den Kantonsparlamenten, wo gemäss NZZ «die Klagen der Beamten unmittelbar
vernommen werden», wurde das Thema debattiert. So legte etwa der Kanton Bern eine
weitere Standesinitiative (Kt.Iv. 16.317) für die Verschärfung der Strafen nach. 4

Mit der Harmonisierung der Strafrahmen, die in der Wintersession 2021 vom Parlament
verabschiedet worden war, wurden die Strafbestimmungen für Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte verschärft. Die RK-SR erachtete das Anliegen der
Standesinitiative des Kantons Waadt, die eine strengere Bestrafung ebendieser Delikte
im Sinne der Petition des Verbandes Schweizerischer Polizeibeamter (Pet. 10.2016)
verlangte, damit als erfüllt und beantragte im Frühling 2022, ihr keine Folge zu geben.
Die Räte hatten die Behandlung der 2011 eingereichten Initiative im Jahr 2014
ausgesetzt, da über die Forderung im Zuge der Strafrahmenharmonisierung
entschieden werden würde. Im Sommer 2022 folgte der Ständerat dem Antrag seiner
Kommission stillschweigend und gab der Initiative keine Folge. Gleichzeitig schrieb er
die Standesinitiative des Kantons Tessin (Kt.Iv. 14.301) und des Kantons Bern (Kt.Iv.
16.317) mit ähnlichen Anliegen ab. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.06.2022
KARIN FRICK

Ebenso wie der Ständerat erachtete die Mehrheit der RK-NR das Anliegen der
Standesinitiative des Kantons Waadt für eine strengere Bestrafung von Gewalt gegen
Behörden und Beamte durch die Harmonisierung der Strafrahmen als erfüllt. Sie
beantragte folglich im Sommer 2022, der Initiative keine Folge zu geben. Eine
Kommissionsminderheit vertrat hingegen die Ansicht, dass das Anliegen nur
ungenügend – mit einem «Mikrokompromissli», wie Minderheitsvertreter Mauro Tuena
(svp, ZH) im Ratsplenum sagte – umgesetzt worden sei und plädierte für Folgegeben.
Der Nationalrat folgte im Herbst 2022 dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit und
gab der Initiative mit 97 zu 79 Stimmen keine Folge. Sie ist damit – ebenso wie die
Standesinitiativen des Kantons Tessin (Kt.Iv. 14.301) und des Kantons Bern (Kt.Iv. 16.317)
mit ähnlichen Anliegen – erledigt. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
KARIN FRICK

1) TA, 29.4. und 20.8.99; BaZ, 20.8.99.
2) NZZ, 24.2.98; AT, 14.7.98; WoZ und Ww, 23.7.98; LT, 5.9.98; Plädoyer, 1998.
3) AB NR, 1999, S. 1037 ff.; AB NR, 1999, S. 1306 f.; AB NR, 1999, S. 1414 ff.; AB NR, 1999, S. 2580; TA, 22.1.99 (IGPD).
4) NZZ, 6.2.16; TA, 2.3.16; CdT, 12.3.16; TG, 24.3.16; LZ, 1.4.16; NZZ, 17.5.16; SoZ, 29.5.16; SGT, 11.6.16; WW, 8.9.16; Blick, 3.10.16;
NZZ, 12.11.16; SGT, 21.11.16; LZ, 22.12.16; NZZ, TA, 23.12.16
5) AB SR, 2022, S. 506 f.; Bericht RK-SR vom 26.4.22
6) AB NR, 2022, S. 1620 ff.; Bericht RK-NR vom 24.6.22
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